
S’uy Problematıik der Rentenversicherung “VDOoN Ordensmitglıedern
Von Bernward Hegemann oln

In den Paragraphen Z 541 122 der Reichsversicherungsordnung
bzw des Angestelltenversicherungsgesetzes hat der Gesetzgeber
Bestimmungen ber die Versicherungspf{licht VO.  5 Mitgliedern geistlicher
Genossenschaiten der Krankenversicherung, Unfall- un! Rentenversı-
erung erlassen Hınzu kommen die Bestimmungen ber die Nachvers1ı-
erung VO.  5 ausgeschiedenen Ordensleuten den ÖS 1232 un! C253 RVO DZW
AV!  ( Man darf un! soll aber VO Gesetzgeber erwartien und verlangen
daß die Gesetze, die erlassen werden, klar un pra  ikabel sind Der De-
rade etzter eıt wird iLININEeTr mehr deutlich W1e schwieri1g die nterpre-
tatıon der oben genannten 'Texte der Praxıs 1ST Es SC MN aul olgende
Abhandlungen hingewlesen Buckel Die Versicherungspili un! Versi1ı-
cherungsfreiheıit der Mitglieder geistlicher Genossenschaiten us Frank-
furt 1965 Hegemann, Der UmfTfang der achversicherungspili: TUr Or-
densleute, „Die Rentenversicherung” eft un! RDENSKOR-
RESPONDEN. 1964 S . —= S70 VO. gleichen Verfasser Z Begriii
Mitglieder geistlicher Genossenschaiten Sozlalversicherungsrecht“
RDENSKORRESP'!  NDEN. 1965 400—413 Dieser Artikel IST ebenfalls

„DIie Rentenversicherung“ erschıenen

Wır wollen 1er NUu  — CIN1ISE TOoObleme auIfzeigen, die sich Aaus der enten-
versicherungspiflicht f{ür Mitglieder gelistlıiıcher Genossenschailften gemä

T7 RVÖO bzw AV!  ® rgeben.
Mit der Formulierung „Nlitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonis-
SCIL, chwestern VO: Deutschen Otifen Kreuz un! Angehörige T  er Ge-
meinschaifiten“ werden unterschiedslos wenn WIL die Angehörigen ähn-
icher emeıinsch.  en zunächst ausklammern Trel völlig verschiedene
Personenkreise ber Leisten geschlagen Wır können 1ler icht die
Strukturen der Diakonissenverbände un! der Schwesterngemeinschaften
des Deutschen Roten Kreuzes näaher untersuchen Wır richten ugen-
merk auf die katholischen Ordensgenossenschaften Von diesen können
WLr PFIOLL1 9 daß S1e auch nicht N  er Weise m1t Diakonissen
un:! Schwesternverbänden VO. Roten Kreuz verglichen oder auf eine Stu{ie
geste. werden können Die Bindung Ordensmitgliedes SE1INeN

en und die Verfügungsberechtigung des ÖOrdens ber Se1iNn Ordensmıit-
glie 1st völlig anders konz1ıpilert un! echtlich f{undiert als bei den belıden
anderen Gruppen Z eschreiben, W as E1 en 1sSt VO.  ; welchen Gesetzen
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un:! Kegeln beherrscht 1St, WwI1ie das Verhältnis der Mitglıeder untereın-
ander un:! 0 en gestaltet WIrd, wurde weıt iühren Eis genügt,
WEeNnNn WI1TLC NUur aut e1INe Tatsache auimerksam machen, daß die en (e1N-
schließlich der Säkularinstitute) un ihre Lebensentfaltung eindeutigen un
klaren irchlichen Gesetzen unterliegen, die allen zugänglich S1nd. Es Se@e1
1er sogleich aut das {Ur den Praktiker wertvolle Kommentarwerk VON

Hansteın, „Ordensrecht“, aderborn 1958, verwıesen. uberdem hat ede
Ordensgemeinschafit ihre eigenen atzungen, auch Regeln oder Konstitu-
tionen genann(t, aß jederzeit die Struktur einer einzelnen rdensge-
nossenschait a nachgewlesen werden ST Wenn auch jeder en
selne eıgenen Konstitutionen hat, 1st zwischen den einzelnen rdensge-
nossenschaften do  ß nicht eine große Differenz, W1e MNan meinen möchte,
weıl alle die Einhaltung der Grundvorschrifiten des allgemeinen kirch-
liıchen Ordensrechts gebunden S1INd. Wir möchten 1er e ÜrZz einiıge
fundamentale Prinzıplen erläutern, die TUr das Ordensleben spezifisch Sind
und zugleich die Trennungslinie gegenüber den anderen Gemeinschalften
verdeutlichen. In der Prof{fess raum das Ordensmitglied seinem en 1ne
weitgehende Verfügungsberechtigung eln. Der en annn seın Ordens-
mitglie überall un! jederzeıt dort einsetzen, die oONnkreie ufgaben-
tellung erfordert. Als zweıite Grundtatsache ist. festzuhalten, daß das
einzelne Ordensmitglie keinerle1ı Einküni{ite hat, sondern Was das Ordens-
mitglie als solches (: durch Se1ine Arbeit erwirbt, erwirbt für den
en Darüber hinaus verzichtet das Ordensmitglie mıi1t feilierlicher Pro-
Tess auf jedes Vermögen, während der infachproifesse ZWaar persönl:ı  es
ermögen en darTt, aber verzichten muß aut die Verwaltung un! Nutz-
nıeßung dieses ermögens 1m Professakt Gunsten e1ınes Dritten. Wäh-
rend Diakonissen un! Schwestern VO. otifen KTreuz jederzeit untier Wahı
rung der vertraglichen Kündigungsfristen die Mitgliedschaft 1n ihrer Ge-
meinschafit aufkündigen könnten, Seiz un: das ist eın  aal weiıterer elemen-
arer Unterschied der Austritt eines Ordensmitgliedes aus seinem en
jeweıils eiınen hoheitli  en Akt der ırche VOTaUuUs Man ann also ıcht
ohne welteres Urteıle, iıchtlinıen USW., welche Dıakonissen oder Schwe-
Stern des Deutschen Roten Kreuzes betreifen, autf Mitglieder geistlicher
Ordensgenossenschaften applizieren. en des völlig anderen Sachver-
haltes wird INa.  ; dadurch der Situation nicht gerecht; INa  5 wırd also g_
ZWUuNgenN se1ln, die Auswirkungen der Gesetze für den Bereıch der Ordens-
mitglieder eigens un unabhängig erarbeıten

Nach dieser generellen un: grundsätzlichen Vorbemerkun möchten WI1Tr 1m
Folgenden einzelne TODleme umre1ıßen, ohne daß WI1TLC ın jedem —

fort die Lösung anbleten. 1ese muß erst 1ın der welteren Diskussion her-
anreifen.
Um festzustellen, Wer itglie: einer geistlichen Ordensgenossenschaft 1S1,
genugt nıicht eine abstrakte Feststellun Die Mitgliedscha{it muß immer In
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ezug auf das konkrete Objekt, a1lsSoO ın ezu der betreffenden Ordens-
gemeinschaft gesehen werden, iın der die Mitgliedschaft erworben un!
ausgeübt WwIrd. Denn nach dem esetz ist die rdensgemeinschait miıt der
Zahlung der Versicherungsbeiträge elastet, deshalb erscheıint uNs eın Wort
AL Rechtsstruktur des Ordens notwendisg.
Man annn supponleren, daß ede klösterli Niederlassung, alsSO eın OT
denshaus, kirchlich errıichtet 1st. IVLit der kanonischen Errichtung rlangt das
einzelne Kloster un! bel Genossenschaiten mıiıt zentraler Leitung auch der
übergeordnete Verband, die Provınz (miıt ihrer kanonischen Errichtung),
den harakter einer „PErSONAa moralıs“. Nur bel modernen, zentralistisch
durchorganislierten Ordensgenossenschaften annn geschehen, daß das
einzelne Kloster keine eigene echtspersönlichkeıit besi1itzt, sondern Nur

der übergeordnete Provinzverband. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland dagegen wırd die kirchenrechtlich _

worbene echtspersönlichkeit iıcht anerkannt. Die katholis  en en
mussen IM Deutschland ihre KRechtspersönlichkeit nach Maßgabe des Art
140 des Grundgesetzes ın Verbindung mıt Arrı 137 WRV und Art des
Reichskonkordates erwerben. Das hat AA Folge, daß einmal einzelne
Klöster oder klösterl1i Niederlassungen g1bt, die TUr sich selbst eine
eigene Rechtspersönlichkeıit entweder als Körperschafit Oifentlı  en Rechts
oder nach dem BGB oder HGB erworben en Daneben finden WIr Or-
densgemeinschaften, bei denen SEUT der übergeordnete Verband, die Pro-
V1INZ oder die Ordensgenossenschai{it selbst, sSsoweıt S1e ihren Wirkungsbe-
reich 1Ur 1n der Bundesrepublik entfaltet, eiINe Rechtsfähigkeit als KOr-
perscha: öffentli  en echts oder als eingetragener Verein nach dem BGB
oder als mbH oder nach dem HGB rlangt hat urch die verschlede-
nNnen mwalzungen un! mschichtungen, die ach dem Krileg einsetzten,
ann aber auch geschehen, daß eine Ordensgemeinschaft, die bislang H

1M Ausland Niederlassungen gehabt hat, Jetz auch ın Deutschland e1INE
Niederlassung Neu errichtet un! S1e vielleicht zunächst nNnu  — mi1t Ausländern
besetzt. Da aber der Erwerb einer ziıvılen Rechtspersönlichkeit nıicht ZW1N-
gend vorgeschrieben ist un! oft anfangs auch eine solche nicht enötig
WI1rd, ann auch der Fall eintreten, daß eine solche Neugründung keine 71-
1ıle echtspersönlichkeıit ach dem deutschen echt besi1ıtzt. Wie INa.  g 71-
vilrechtlich eine solche Ordensgemeinschaft bewerten soll, 7 B als nıcht
eingetragener Verein 1M Sinne des BGB, braucht 1er icht erorier
werden.
ber damıt ist die Problematik ZU. Begri1i£f der Mitgliedschaft noch icht
erschöp({ift. Ordensgemeinschaften SINd ihrer Natur nach vielfach übernatio-
nal, S1e SiNd nicht assen, Nationen oder Länder gebunden Somit ann

se1n, daß auch Ausländer ın eın Kloster oder ın einen klösterlichen Ver-
band, der kirchenrech  iıch un zivilrechtlich seınen 1tz Deutschland hat,
als Mitglieder aufgenommen werden. 1eSsSe Ordensmitglieder, welche also
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icht d1ie deutsche Staatsangehörigkeıit besitzen, können D1S ihr Le-
bensende ın Deutschland bleiben, vielleicht aber absolviıeren S1e ın Deutsch-
land Aur ihre Ausbildung un gehen dann wıieder 1Ns Ausland, als Mis-
S10NATrE; Oder S1e bleiben zunächst der Bundesrepublik, ann spater
einNne Au{igabe ın Kom als Professor einer päpstlichen Unıversıtat
übernehmen. In diesem Zusammenhang ist als zweıte Möglichkeıt un! auch
Wir.  eıt folgender Fall betrachten: Kın Ausländer, der itglie
eines Ordensverbandes 1ST, der irchenrechtlich seınen 1tz 1mMm Ausland hat,
wird Studienzwecken nach Deutschland geschickt und TUr diese eıit dem
eutischen Ordensverband des gleichen Ordens unterstellt. Nach eendi-
gung selner Studien der Betreifende wieder ın sSelne Heimat- oder
Mutterproviınz zurück. TY1LieENS besteht die Möglichkeit, daß Ausländer
Mitglieder e1INeSs Ordensverbandes werden, der ın Deutschland seıinen
(re  ichen) 1tZ hat, während d1iese Ausländer jedoch nıemals ın Deutsch-
and SeWESECH SINd. Als vlerter Fall 1st ılım Betracht ziehen, daß deutsche
Mitglieder eines Ordensverbandes, der selinen (re'  ichen) S1tz 1ın der Bun-
desrepublik hat, nach ihrem GE ach ihrer Ausbildung oder auch
erst spater 1Ns Ausland gesandt werden, ohne daß INa.  ; den Zeiıtpunkt der
Rückkehr vorher estimmen kann; ist el nicht ausgeschlossen, daß sS1e
IUr immer 1mM Ausland bleiben un n1ıe mehr ın die Bundesrepublik zurück-
kehren S1e können aber auch 1mMm spaten Alter wleder ın ihre e1ımat- oder
Heimatprovinz ZUTFCU!  ehren Als letzte Möglichkei ohne da l WITL alle
erschöpfen‘ dargeste en glauben ist betrachten, daß eın
eutisches itglie eines deutschen Ordensverbandes mi1t der Versetzung
1Ns Ausland Se1INe itgliedschafit bel der deutschen Ordensproviınz verliert
un die Vollmitgliedschaft bel der ausländischen Ordensprovinz erlangt.
Wiıe ist also I all diesen Faäallen 2007 RVO bzw AVG anzuwenden?
Die Lösung MU. el auch 1m Hinblick auti die Fristsetzung 1mM 1232 RVÖO
bzw (}  I AVG gesucht werden, wWeNn eın deutscher Ordensangehöriger 1mM
Ausland seınen en verläßt

Kın Grundgesetz des Ordenslebens Jautet, daß eın Ordensmitglied AT
spruch darautf hat, entsprechend selner Ausbildung, selinen Examına oder
seınen sonstigen Qualifikationen eingesetzt werden. Diıieses M INa

sich VOTL halten, wWwWenNnn die Versicherungspi{ilicht IUr dlie eit
eiıner Ausbildung AT Beschäftigung mi1t rankenpi{lege, Unterricht oder
deren gemeinnützigen Tätigkeiten handelt. Vornehmlich bel1l alenorden m1t
spezlellen Zielsetzungen, 1er selen primär die Krankenpf{flege- un! Schul-
orden genann(t, werden die meilsten Mitglieder, also nach legung der —-

sten Pro({ess, eiNne achschul- oder ochschulausbildung erhalten, damıt sS1e
später da 1mMm Krankendienst oder Lehrberuf tätıg S@e1N. können. Doch
kann der en diesen Ordensmitgliedern icht garantıeren, daß ihre eiIN-
mal begonnene Ausbildung auch Ende geführt WITrd. Denn die Notwen-
digkeit einer anderen Entscheidung bleibt den YTrdensobern SLEeTIS vorbe-
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halten aIur können die verschiedenartigsten Motive ın ra kommen,
d1ie 1ler aber icht erorternswert SiInd Wenn auch Cie Ausbildung abge-
schlossen WI1rd, steht el imMmmer och nıcht fest, ob jetzt oder späater
einmal das Ordensmitglie in den Bereichen eingesetzt wird, VO.  - denen 1mM
Gesetz hinsichtlich der Rentenversicherungspflicht die ede ist. Bel den
SS Mıssıonsorden, alsSO be1l den rdensgemeinsch.  D  N, deren Hauptziel
die He1idenmission 1st, erhalten die eiısten Ordensmitglieder eine YFachaus-
bıldung 1mM Hinblick qaut ihre spätere Verwendung ın der 1SS10N. W.äh=-
rend bei Laienorden das Ausbildungszie doch klar, der spätere FEınsatz
aber noch bsolut en 1St, wird bel den Klerikerorden die Sachlage och
dıffizıler 1lle Ordensklerıiıker, das Sind Professen, welilche die Proifess m1t
der Absicht un! subjektiven Verpfiflichtung abgelegt aben, UOrdenspriester

werden, MUSSeN eın mehr]Jähriges philosophisches und theologisches Stu=-
dium absolvıeren, VAUL Teil auch och ach der Priesterweihe. Unter Um-
ständen folgen nach Abschluß der Grundstudien noch welıtere Krgänzungs-
oder Spezlalstudien ın den verschledensten Diszıplınen Da Fakultäten. Nur
die wenigsten dieser nachfolgenden Sonderstudien ı1eben mıt dem
Staatsexamen tIüur das höhere Lehramt ab Nach Abschluß der TuUund- Oder
gegebenenfalls auch der Ergänzungs- oder Spezlalstudien vermag der Or-
den sSe1ine Ordenspriester ın einer sehr großen Breıte einzusetzen, als
Pfarrer, Kapläne, KReligıionslehrer, als Studienräte, ın der freien Seelsorge,
ın der Schwesternseelsorge, schließlich auch als Leiter oder geistliche Bel1-
rate der verschiedenartigsten iırchlichen Vereine oder erbande Genau

gut können aber auch die Ordenspriester un asselbe gilt ın vielen
Fällen utatıs mutandıis VOIN den Laıenorden intern, als ere, ın
der klösterlichen Verwaltung Oder als Lehrer oder Profifessoren kloster-
internen höheren oder ochschulen eingesetzt werden. uberdem ist
n1ıe sıcher, da l eın Ordenspriester, der nach selner el alSs Kaplan eine
Auigabe übertragen bekommen hat, für immer I der Pfarrseelsorge bleibt
Das ist Ja gerade das arakteristische be1 den rden, daß S1e ihre Mitglie-
der Jjeweils dort einsetzen können, notwendig 1st un die Aufgabe e
erforderlich macht. Deshalb ist eın echsel zwıschen externer un:! interner
Beschäftigung mehr als häufig Ww1e auch, dalß e1in Wechsel VO:  5 der einen
ED anderen Au{fgabe hın stattiindet Auch ıer besteht W1€e bei den Lalen-
kongregationen die Möglichkeit e1INeSs sofortigen oder spateren Eıiınsatzes
1m Ausland, VO.  ; dem erst hinterher gesagt werden kann, ob Nnur auf
Zeıit oder TUr immer erfolgt ist
Wır en oben bereits darauftf hingewiesen, daß seltens des Ordens iıcht
garantıert werden kann, ob eine einmal bereits begonnene Ausbildung auch

Ende geführt wird. Dieses Problem weist allerdings noch einen anderen
Aspekt auf, der mehr aus der MC des Ordensmitgliedes möglich iıst Was
geschieht nämlich, WEeNnn eın Ordensmitglied, das sich eiıner Ausbildung TUr
einen Beruf 1n der Krankenpflege USW. unterzieht, diese bbricht un!:
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glel  ze1tl. den en verla. Kann INa  ®) annn noch daß das De-
treffende Ordensmitglie Aaus religıösen oder sittlichen otıven TÜr einen
solchen gemeinnützigen eru ausgebildet worden ist, zumal annn abso-
lut ıcht feststeht, ob der Betreffende später Se1inNe Berufsausbildung qaußer-
halb des Ordens vollendet. Und w1ıe ist der Fall e1iINes Ordensmitgliedes
behandeln, das nach eiıner Fachausbildung aus dem en austritt un: annn
eıinen anderen eru: einschlägt.
Man ann also beli der Ausbildung VO.  > Ordensleuten nNn1ıe m1t Sicherheit und
vielleicht auch noch nicht einmal mi1t ahrs  einlichkeit W a>

spater geschie. Deshalb erscheıint uns die ur  uhrun: einer entenver-
sicherungspflicht 1Ur aut TUN! der Tatsache, daß eine Ausbildung el-
nem Beruf der Krankenpf{lege, des Unterrichts oder TUr eine andere g._
meinnützige Tätigkeıt erfolgt, als nıcht ausreichend. solche Berufie SPA-
ter ausgeü werden oder nicht, diese ra annn STEeTiSs 1Ur pOosSt factum be-
antwortet werden. uberdem ist überhaupt och ıcht geklärt, ob die
externe Tätigkeit VO.  ; Ordensgeistlichen, sofern S1e icht Lehrer öffent-
i1chen Schulen SiNd, jedem eine gemeinnützige Tätigkeıit 1m Sinne
des Gesetzes darstellt. Denn aus dem SahnzZell Textzusammenhang heraus
können WI1TLC den genannten Paragraphen NU  an folgenden Inhalt zuerkennen:
Die sich mi1t rankenpf{flege un! Unterricht un! anderen diesen NN  en,

1mMm Siınne VO.  5 gleichseienden gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen
Diese ese ist VonNn unNns>s bereıts ın der „Rentenversicherung” a.a.0 näher
erläutert worden.

Zum lück triffit uchs uNnseres A Diskussion stehenden Paragraphen
Z Abs Z RVO DbZWw. Z Abs Z AV:!  © aut Ordensleute icht
Z weil Ordensleute nach den strengen Ordensgesetzen n1ıe persönliıch
arbezüge erhalten können Wird dem einzelnen Ordensmitglied AaUuSs be-
sonderen Gründen zeitweilig eln bestimmter Geldbetrag ZU  — Bestreitung
VO.  b usgaben Z Verfügung gestellt, muß dieses Ordensmitglied ber
die Verwendun echenschait blegen Es ann also auch ın diesen Fällen
nichts fUÜr sich erwerben. onNs würde das Problem noch 1el kompli-
zierter
Eis wird neuerdings behauptet, S  S N ZZE Abs 1, Z RVO un Z Abs
Z/GuR AV!  Q selen als Sondervorschrifit bzw als Norm auifzufiassen, die einNne
Versicherungspi{licht eigener Art begründen. Anfänglich bestand Jedoch die
Au{ffassung, daß uNnseTe beiden ZUTr Diskussion stehenden Paragraphen nach
den allgemeinen Grundsätzen des Rentenrechts verstehen se]len,
227 RVO DZW AVG setizen eın Oordentilı  es Beschä{ftigungsverhältnis
1mM sozialversicherungsrechtli!:  en iInne VOoOraus, bel dessen Fehlen hnehın
Versicherungsfreiheit besteht (Buckel, a.a.Q., 22 ppınNger, die versiche-
rungsrechtliche Behandlung der Dıiıakonissen während der Ausbildung, ın
Die Angestelltenversicherung, 1960, 198)
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Waren dagegen die genannten Bestimmungen tatsachlich eine Norm oder
Sondervorschrift, die eine Versicherungspflicht eigener Art ohne UCKSI1!
auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen e1INes Beschäftigungsverhältnisses
begründen wurden, erg1ibt sich daraus, daß einmal diese beıden Para-
graphen die vorhergehenden grundlegenden Prinzipien der RVO DZw des
AVG außer ra seizen wurden, während andererseits diese Vorschriften
als Norm verstanden NUur eine CHLE Interpretation zulassen vgl uckel,
a.a.O., 11)
Zunächst ist daß sıich aus dem ext un! dem Textzusammenhang
iıcht eruleren 1äßt, daß dlese Bestimmung e1INe Norm darstellt Wenn WI1r
jedoch uckel, a.a.OQ., D recht verstehen, bezieht sich die Wertung als
Norm zunächst NUur darauf, daß bel der Versicherungspf{licht DbZw. -Ireiheit
VO  5 OÖrdensangehörigen 1ın der Kentenversicherung eın Beschäftigungs-
verhältnis vorzuliegen braucht Ist damıit auch schon gesagT, daß nıcht NUur
Buchst D, sondern auch Buchst , der eline Kentenversicherungspflicht für
die Ze1lit der Ausbildung einer Beschäftigung mıt rankenpflege us
statulert, ebenfalls einNne Norm darstellt? Denn WZZE Abs 1, Z 5a RVO
DZW. Z Abs R Zalt 7a AV!  C stehen 1mM klaren Gegensatz 1228, Abs IL
ZUit RVO DZW. 4, Abs 1, ZaUuitf AV!  e (obglei Eckert 1n seinem Kom-
mentarwerk ZUT „Angestellten-Rentenversicherung“, 112.6 bemerkt, daß
“ AV:!  C) wortlich mıiıt 1228 RVO übereinstimme, mMmussen WIr darauf hin-
weisen, daß nach AV!  ® auch eline achliche Schulausbildung keine Ver-
sicherungspflicht nach sıch zieht). Wenn aber auch Buchst. als Norm
aufifzufassen 1st, werden Ordensleute anders behandelt als Schüler oder Ab-
solventen VO:  - Hoch- un! Fachschulen oder als jene Beamte, die den Ver-
Sicherungsfreien Personen zählen, solange S1e edigli für ihren eru aus-

werden, obgleich 1er bereits eın Dienstverhältnis vorliegt (Vgl1229, Abs 1, Z } RVO SOWI1Ee 6, Abs ” Z AVG) Wenn dem aber
trotzdem 1St, leg ein klarer Verstoß Artikel 8l Abs un! des
Grundgesetzes VO  H Denn 1er werden gleiche Tatbestände ungleich enan-
delt. Hınzu kommt, daß 1n diesem die en als Gemeinschaft ihrer
Mitglieder verstanden, benachteiligt werden, we1l ihnen 1n Bezug aut
ihre Angehörigen, die STEeISs AaUS religıösen otiven. handeln, Lasten aulier-
legt werden, die SONS nıcht vorkommen.
Schließlich muß noch die Formulierung „die sıch mıt Krankenpf{lege, Unter-
richt oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen“ kritisch
ersucht werden, iıcht zuletzt 1MmM Hinblick auf die Nachversicherung, die
für die Dauer einer Beschäftigung mıiıt solchen Tätigkeiten erfolgen hat
Es g1ibt a  e rdensmitglieder ausschließlich oder überwiegend mI1T
Krankenpilege oder Unterricht beschäftigt sıind ber dliese klaren eSsi=
legungen sınd seltener, als INa  ® autf den ersten Blick hin annımmt Denn
VOTLT em bel Priesterorden ist das persönliche Arbeitsfe des einzelnen
Ordensmitgliedes oIit sehr weıt un breit angelegt. Krankenpflege oder Un



terricht ist el NUur eine der ufgaben, die ihm insgesamt VO  5 seinem Or-
den übertragen Sind. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen 1ıne Schwe-
ster ist Z Novizenmeisterın un! S1001 außerdem Unterricht ın einer Kran-
kenpflegeschule ihres Ordens 1nNne andere Schwester mas Oberıin eines
großen Klosters se1ln, mit dem e1in TankenNnaus verbunden 1St, be1l grobem
Arbeitsanfall S1e ann unregelmäßig U der Krankenpfiflege mit AU.  N

Eın Ordenspriester dagegen ist eichtvater un Spiritual mehrerer CAW —-
sternklöster, außerdem erteilt ein1ıge Stunden Religionsunterricht und

SONNTLASS 1ı1er un! dort der Pfarrseelsorge au  N Diese Beispiele kön-
Nne  5 eliebig Iortigesetzt werden mıi1t dem Eriolg, daß immer schwieriger
wird, e1inNne Norm oder ege erarbeıten, and derer Testgestell Wei-

den. kann, W anl das Faktum einer Beschäitigung m1t der Krankenpflege
un dem Unterricht USW. ZUTC
enden WI1TLr uns aber VO.  5 heute AaUus gesehen eiıner spater möglıch werden-
den achvers!  erung Diıie Nachversi  erung auch uckel, a.a.OQ.,
Sl ist 1Ur TUr die Zeiten vorzunehmen, ın der das itglie miı1t Kranken-
pflege, Unterricht USW. beschäftigt Wäa.  H Der nsgemeıinschaft ist aber
gerade der Familiencharakter eigen; WEerLr aber tuhrt ın der YFamıilie ber
die Art un! auer der Beschäftigung der dazwischenliegenden Krank-
heits- Oder Urlaubszeiten USW. UuC!| Um allen potentiellen Faäallen gerecht

werden, mußte also der klösterl! Verband {Uur ]jedes Se1iner Mitglieder,
die evtl einmal untier die Nachversicherungsbestimmungen Tallen könnten,
geENAUEC Au{fzeichnungen ber ihre Tätigkeıiten Machen Das 1e. aber, den
en e1inNne Last auferlegen, die iıcht den en paßt, un! auch ihnen
nıicht gemä 1st. Her irgendwie mMuUusSsen ja gegebenenfTalls nach 20 oder
30 Jahren ussagen ber die Tätigkeıit des Ordensmitgliedes gemacht
werden. Wenn IQMbL die Angaben des hemalıgen densmitgliedes und
die des Ordens differleren, essen Ausführungen en dle größere Be-
weiskra{it? Müßte darum nıicht jetzt schon der rden, spater unliebsame
Auseinandersetzungen vermeilden, sich nicht VONMN seinem Ordensmitglie
jedes Mal die Eintragung ber 1Ne bgeschlossene Tätigkeit escheinigen
lassen?

ppiNger hat seiner Arbeit ZZAUINTE versicherungsrechtlichen Behandlung
der Diakonissen während der Ausbildung interessante Parallelen, aber
noch aufifschlußreichere Divergenzen zwischen den Diakonissenverbänden
un den katholischen en auifgezeigt. anche selner Intrepretationsprin-
zıpıen en WIr andererorts, ohne da unNns diese Arbeit bekannt Walfl, eben-

vorgetragen V unseren Artikel ZUr Nachversicherungspilicht 1n der
„Rentenversicherung“ 12/64). Als ZENaAUET Kenner der aterıe weist Op-
pinger auti ZwWw el für die Lösung unNnseTrTes TODLIeEeMS wichtige Fakten hın, daß
einmal den Gesetzesmaterlalien keine geelgneten Unterlagen vorhan-
den SINd, die das Motiv des Gesetzgebers naher erläutern, un daß ZAUE

deren die heutige egelung aut Uunsche un regungen der geistli  en
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Genossenschaifiten zurückgehen SO Es ware gut, wenn endlich einmal der
letztere Punkt SE1INE Klärung finden wüuürde. Denn WI1Tr mMussen Z  E tast S1-
cheren Ansıcht neilgen, daß 1er irgend jemand ıcht OD  - nıcht als Pars
DrO LOTO gesprochen hat, sondern: auch ohne ede Autorisatıion seltens der
katholischen en 1Ne weıtere, TUr die en vielleicht überraschende
Feststellung un! Erkenntnis Se1 AaUusSs diesem Artikel VO  i ppıNSgeEr ON-
N  S daß Ov1ızen 1m zweıten Novizlats]jahr, die ach unserer Auffassung
och iıcht Mitglieder geistlicher Genossenschaiten Sind, auch ann nıcht
der Versicherungspflicht unterliegen, wWeN S1e TUr einen eru 1ın der Kran-
kenpflege USW. ausgebi  et werden.
NnSsere edanken un! rwagungen Tuüuhren dem Ergebn:is, daß Gas s
Samte Problem der Versicherungspflicht bzw -Freiher un! damıift aucn
der achversicherung f{Ur Ordensleute 1mM Rahmen der Rentenversicherung
noch voller ffener un ungelöster Fragen steckt Deshalb ist nıcht VOeL-

wunderlich, WwWwenn bisher Fehlentscheidungen SINd un! auch noch
ergehen. Es ware aber egrüßen, WenNn wen1gstens ın der Liıteratur A

den einzelnen Hragen sıch ma eE1nNe übereinstimmende Ansıicht her-
ausbilden würde.
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